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Vorwort

Diese Festschrift ist Cornelius Prittwitz zum 70. Geburtstag am 18. Febru
ar 2023 gewidmet. In Wertheim am Main geboren, studierte er nach 
Schulbesuchen in Deutschland, Brasilien, Chile und Griechenland Rechts- 
und Politikwissenschaft in München, Genf und Frankfurt am Main, wo er 
beide juristische Staatsexamina absolvierte und 1983 promoviert wurde. 
1983 ging er als McCloy-Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Vol
kes an die Harvard University in Cambridge/USA und erwarb dort 1985 
den Master of Public Administration. Nach der Habilitation 1992 in 
Frankfurt am Main folgte er 1993 einem Ruf auf eine Strafrechtsprofessur 
an der Universität Rostock, wo er im Nebenamt von 1994 bis 1998 als 
Richter in einem Strafsenat des OLG Rostock tätig war. Im Jahre 2000 
nahm er einen Ruf an die Goethe-Universität Frankfurt am Main an, um 
dort bis 2020 als Inhaber der Professur für Strafrecht, Strafprozess, Krimi
nologie und Rechtsphilosophie zu forschen und zu lehren. Im Jahre 2022 
wurde ihm von der juristischen Fakultät der Aristoteles-Universität Thessa
loniki die Ehrendoktorwürde verliehen.

Bereits diese wenigen Daten zeigen eine Persönlichkeit, die polyglott 
aufwächst und auch während des Studiums und danach nicht an einem 
Ort stehen bleibt. Das gilt gleichermaßen für die empfangenen wissen
schaftlichen Prägungen. In München noch mit den Generationen Paul 
Bockelmanns und Claus Roxins vertraut, begegnet er in Frankfurt am 
Main mit Klaus Lüderssen einem Mentor in einem Institut für Kriminal
wissenschaften, das originelle Köpfe fördert, die nur ein Gedanke vereint: 
dass das Strafrecht ein Stachel im Fleische der Gegenwart moderner Ge
sellschaften ist. Kultiviert wird dieser Gedanke in einem Milieu, das sich 
durch Offenheit, Gleichberechtigung und Diskussionsfreude auszeichnet.

Wer heute nach Maßstäben für die Beurteilung der wissenschaftlichen 
Reputation eines Gelehrten sucht, schaut zumeist nur auf eingeworbene 
Drittmittel und die Anzahl der Publikationen. Ob vor allem Ersteres als 
Qualitätsausweis taugt, mag man mit guten Gründen bezweifeln, aber zu
mindest Umfang und Gewicht seiner Publikationen erweisen Cornelius 
Prittwitz als anerkannten Gelehrten des Strafrechts, dessen Schriften viel
fach und weithin rezipiert werden. Das gilt bereits für seine ersten Aufsatz
veröffentlichungen im Goltdammer’s Archiv (Zum Verteidigungswillen bei 
der Notwehr, 1980, S. 381-389, und Zur Diskrepanz zwischen Tatgeschehen 
und Tätervorstellung, 1983, S. 110-135), setzt sich fort über die Dissertation 
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Der Mitbeschuldigte im Strafprozeß, 1984, und die 1993 erschienene Frank
furter Habilitationsschrift Strafrecht und Risiko. Untersuchungen zur Krise 
von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft (2. Auflage 2021) 
und dauert bis heute an. Ein Blick in das Schriftenverzeichnis lässt rasch 
ein charakteristisches Merkmal der strafrechtswissenschaftlichen For
schung von Cornelius Prittwitz erkennen: Titel wie Die Grenzen der Ver
wertbarkeit von Erkenntnissen aus der Telefonüberwachung (Strafverteidiger 
1984, S. 302-311), Zur politischen und rechtlichen Bewertung von Sitzblocka
den (Recht und Politik 1987, S. 96-102), Die Ansteckungsgefahr bei Aids – Ein 
Beitrag zur objektiven und subjektiven Zurechnung von Risiken (Juristische Ar
beitsblätter 1988, S. 427-440 und S. 486-503), Soldaten, Mörder, Ehre und Be
leidigung („Vom Guten, das noch stets das Böse schafft“ – Herbert Jäger 
zum 65. Geburtstag, 1993, S. 91-103), Positive Generalprävention und „Recht 
des Opfers auf Bestrafung des Täters“? (Kritische Vierteljahresschrift für Ge
setzgebung und Rechtswissenschaft. Sonderheft für Winfried Hassemer 
zum sechzigsten Geburtstag, 2000, S. 162-175), Internationales Strafrecht: 
Die Zukunft einer Illusion? (Jahrbuch für Recht und Ethik 2003, S. 469-490), 
Der ungleiche Wettbewerb zwischen Sicherheit und Freiheit (Jahrbuch der ju
ristischen Zeitgeschichte 2008/2009, S. 326-344), Strafwürdigkeit und Straf
barkeit von Folter und Folterandrohung im Rechtsstaat? (Festschrift für Rolf 
Dietrich Herzberg, 2008, S. 515-538), Criminal Compliance und Verbands
sanktionenrecht (zusammen mit Sarah Zink), (Criminal Compliance ‒ Sta
tus quo und Status futurus, 2021, S. 251-272) oder, schließlich, Fahrlässig 
morden? (Selbstbestimmung: Freiheit und Grenzen. Festschrift für Rein
hard Singer zum 70. Geburtstag, 2021, S. 525-541) – sie alle zeigen, dass 
der Jubilar nicht ein großes Theorieprogramm verfolgt oder kontinuierlich 
am Entwurf eines neuen umfassenden strafrechtswissenschaftlichen Sys
tems arbeitet, sondern immer wieder auf aktuelle kriminalpolitische He
rausforderungen reagiert. Er gleicht damit nach der von Archilochos ent
lehnten Typologie Isaiah Berlins eher dem Wissenschaftlertypus des Fuch
ses, der sich mit vielen Dingen befasst (und dem sich auch Berlin selbst zu
rechnete), während der Igel „ein großes Ding“ weiß und dies sein Leben 
lang in ein einziges System zu fassen versucht.1 Dies freilich nicht mit ad 
hoc-Stellungnahmen, die ohne Zusammenhang von einem Thema zum 
anderen springen, sondern mit einer wissenschaftlichen Vertiefung, die be
harrlich einen Leitgedanken ausbuchstabiert, der sich vielleicht am besten 
mit einem anderen Aufsatztitel wiedergeben lässt, der nicht zufällig in 

1 Berlin, Der Igel und der Fuchs. Essay über Tolstojs Geschichtsverständnis, aus d. 
Engl. v. H. Maor, 2009.
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Form einer Frage formuliert ist: Das Strafrecht: Ultima ratio, propria ratio 
oder schlicht strafrechtliche Prohibition? (Zeitschrift für die gesamte Straf
rechtswissenschaft, 129. Band, 2017, S. 390- 400). Cornelius Prittwitz eben
so fundiertes wie engagiertes und beharrliches Eintreten für das Strafrecht 
als ultima ratio hat die Herausgeber:innen dieser Festschrift zu dem Titel 
inspiriert: Strafrecht als Risiko.

Fortschritte in der Wissenschaft werden jedoch nicht nur durch das ge
schriebene Wort erzielt, sondern nicht selten auch durch das gesprochene, 
durch die Kommunikation unter Anwesenden, den lebendigen Austausch. 
Die entsprechende Haltung eignet dem neugierigen Fuchs eher als dem 
Igel, der sich nur ungern in der Arbeit an seinem System stören lässt. 
Allerdings bedarf es dazu weniger füchsischer Schläue als der Fähigkeit zur 
Empathie, weil gemeinsam mehr neue, wissenschaftlich herausfordernde 
Dinge zu finden sind, als allein. Wer das Glück und das Vergnügen hatte 
oder haben wird, mit Cornelius Prittwitz ein wissenschaftliches Gespräch 
zu führen oder einem seiner Vorträge zuzuhören und mit ihm darüber 
zu diskutieren, gerät unversehens in einen nachhaltigen Lernprozess. Dies 
nicht, weil man von ihm belehrt würde oder mit eleganter Rhetorik sich 
affektiv zur Zustimmung verführt sähe, sondern weil man einem offenen 
Geist, der sich mehr mit Fragen und Hypothesen als mit fertigen Antwor
ten fortbewegt, und einem zugewandten Menschen begegnet, der weder 
mit Eitelkeiten noch mit professoralem Gehabe auftrumpft. Gleiches gilt 
für seine akademische Lehre, die nach Bekundung vieler Studierender vor 
allem durch eine Freude am Erklären beeindruckt und begeistert – eine 
Freude, die weder narzisstisch grundiert ist, noch von dem Ehrgeiz, das 
letzte Wort zu haben, sondern von der mäeutischen Tugend geleitet, für 
welche eine Erklärung nur dann gut ist, wenn sie zu weiteren Fragen 
herausfordert. Sich eine solche Kunstfertigkeit im lehrenden und forschen
den Umgang mit Anderen zu erwerben, fällt bekanntlich so manchen Kol
leg:innen schwer und bleibt deshalb umso eindrücklicher in Erinnerung, 
wenn man sie einmal erlebt hat.

Wer wie Cornelius Prittwitz diese seltenen Gaben besitzt und kultiviert, 
hat nicht nur ein ausgeprägtes Talent zur Freundschaft, sondern auch zur 
Überwindung kultureller und sprachlicher Distanzen und Grenzen. Auch 
hier hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass internationaler Austausch 
nicht mehr wie in der Vergangenheit und teilweise auch bis heute noch 
üblich, sich darin erschöpft, dass die deutsche Strafrechtswissenschaft ge
flissentlich im Ausland und von ausländischen Wissenschaftler:innen rezi
piert wird. Dass wissenschaftliche Lernprozesse nur im gleichberechtigten 
Austausch möglich sind, dass Fremdes nicht deshalb als fremd erscheint, 
weil es vermeintlich weniger gut wissenschaftlich begründet ist, sondern 
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weil man es noch nicht richtig verstanden hat, und, vor allem, dass es 
kriminalpolitische Probleme und Herausforderungen gibt, die sich heut
zutage nur gemeinsam aus verschiedenen Perspektiven bewältigen lassen, 
sind Einsichten, die man gewinnt, wenn man einmal mit Cornelius Pritt
witz an einer Tagung im Ausland teilnimmt. Dort vermag er zudem Gast
geber und Publikum nicht nur wissenschaftlich, sondern auch dadurch 
zu faszinieren, dass er sich nicht nur um eine Übersetzung seines Textes 
in die jeweilige Landessprache kümmert, sondern, sobald es ihm auch 
nur ansatzweise möglich ist, auch in dieser Sprache vorträgt. Von dieser 
Fähigkeit zum lebendigen Austausch leben unter anderem die Griechisch-
Deutschen Strafrechtssymposien, für deren deutsche Seite Cornelius Pritt
witz 1995 von Günter Bemmann die Verantwortung übernommen hat, 
und die abwechselnd in Griechenland (vormals Ioannis Manoledakis, jetzt 
Maria Kaiafa-Gbandi) und in Deutschland stattfinden. Viele von ihm wis
senschaftlich betreute Doktorand:innen aus Lateinamerika, Europa und 
Asien bezeugen die Faszination, die von dieser wissenschaftlichen und 
kulturellen Aufgeschlossenheit ausgeht. Dass er sie nicht nur in Forschung 
und Lehre tätig verwirklicht, sondern auch in wissenschaftsgetriebener 
kriminalpolitischer Praxis, hat der Jubilar unter anderem durch seine 
Tätigkeit als Regierungsberater eines Strafprozessreformprojektes für das 
Justizministerium der Republik Chile von 1998 bis 2000 unter Beweis 
gestellt.

Schließlich erweisen die genannten Kompetenzen, Tugenden und Ta
lente von Cornelius Prittwitz ihre Produktivität nicht zuletzt auch inner
halb einer Universität als einer sich selbst verwaltenden Gelehrtenrepu
blik, die auch geprägt ist von mehr oder weniger notorischen Konflikten, 
wie sie so zahlreich und manchmal auch in destruktiver Weise unter 
Kolleg:innen ausgetragen werden, innerhalb einer Fakultät oder zwischen 
mehreren, bis hin zu den Präsidien und Rektoraten. Wer die gegenwärtige 
Situation der Universitäten in Deutschland kennt, weiß, dass es nicht 
selten an Kolleg:innen fehlt, die Distanz zu einer festgefahrenen Ausein
andersetzung einnehmen und so schlichtend darauf einwirken können, 
dass aus einem Konflikt neues Vertrauen zwischen den Beteiligten ent
steht. Dem an ihn mehrfach herangetragenen Wunsch, diese Fähigkeit 
produktiv einzusetzen, hat Cornelius Prittwitz sich nie verschlossen – um 
zugleich auch und vor allem konstruktiv für die Weitentwicklung seiner 
Universität zu wirken. Dies sowohl in Rostock als auch an der Goethe-Uni
versität Frankfurt am Main, sei es als Dekan an beiden Fakultäten, als 
Vizepräsident (in Rostock) oder als Senatsmitglied (in Rostock und mehr 
als zehn Jahre lang in Frankfurt am Main).
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Diese Festschrift wäre nicht zustande gekommen ohne die freundliche 
Bereitschaft des Nomos Verlages und seines Programmleiters Rechtswis
senschaft, Prof. Dr. Johannes Rux, sie in das Verlagsprogramm aufzuneh
men und verlegerisch zu betreuen, was Anke Maria Tröltzsch übernom
men hat. Für die ebenso tatkräftige wie zuverlässige Mitarbeit bei der 
Koordination und Organisation während der Entstehungsphase der Fest
schrift danken die Herausgeber:innen Linda Weise, wissenschaftliche Mit
arbeiterin an der Professur für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphiloso
phie und Rechtsvergleichung der Goethe-Universität Frankfurt am Main. 
Danken möchten wir außerdem unseren Mitarbeiter:innen, die Korrektur 
gelesen haben. Für die finanzielle Unterstützung danken wir dem Frank
furter Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie, dem 
Forschungsverbund „Normative Ordnungen“, der Gesellschaft für inter
disziplinäre wissenschaftliche Kriminologie e.V. (GiwK) und dem Fachbe
reich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

 
Frankfurt am Main, im September 2022
Die Herausgeber:innen 
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